
  
Stadt/Gemeinde 

Gemeinde Ammerbuch 
Landkreis 

Landkreis Tübingen 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

am 19. April 2026 
 

1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl des Ober-
/Bürgermeisters/der Ober-/Bürgermeisterin bekannt gemacht: 

1.1 Zahl der Wahlberechtigten 8.965  

 Zahl der Wähler 5.682  

 Zahl der ungültigen Stimmzet-
tel 

25 
 

 Zahl der gültigen Stimmzettel 5.657  

 Zahl der gültigen Stimmen 5.657  

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 1) 

 Familienname, Vorname(n)  Wohnort (Hauptwohnung) Stimmen 

 Gimpl, Norbert Laslo  Herrenberg   258 

 Karrenführ, Max Ronny  Tübingen   876 

 Schmitz, Andreas  Ammerbuch   585 

 Salzer, Michel Lukas  Gomaringen   901 

 Rudolph, Daniel  Tübingen   1.238 

 Höckh, Achim  Rottenburg am Neckar   542 

 Haderlein, Lukas Bernhard  Tübingen   1.245 

 Zusammengefasste Bewerber   12 
 
- nur bei der Wahl nach § 45 Abs. 1 Gemeindeordnung:  

1.3 
 
Kein/e Bewerber/in hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. Deshalb ist eine Stichwahl 
zwischen den beiden Personen, die die höchsten Stimmen erhalten haben, erforderlich. 
 
Demnach kommen die beiden folgende/n Bewerber/in in die Stichwahl. 
Bei Stimmengleichheit hat das von der/dem Vorsitzenden gezogene Los zwischen den Bewer-
bern/innen über die Teilnahme an der Stichwahl entschieden. 
 
Lfd. Nr. Familienname, Vorname(n) Anzahl der Stimmen 

7     Haderlein, Lukas Bernhard  1.245 

5     Rudolph, Daniel  1.238 

 

Die Stichwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, am Sonntag, dem 
Stichwahltag 
10.05.2026 

 

2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
von jedem Wahlberechtigten und von jeder/jedem Bewerber/in Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

  vollständige Anschrift der Rechtsaufsichtsbehörde 
 
Landratsamt Tübingen, Wilhelm-Keil-Straße 50, 72072 Tübingen 
 

erhoben werden. 
 

Der Einspruch eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung 
ihrer/seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihr/ihm mindestens 90 Wahlberechtigte beitreten. 
 

 Bürgermeisteramt  
 
 
 
 

Ort, Datum 
 
Ammerbuch, den 21.04.2026 

 Unterschrift, Amtsbezeichnung 
gez. Andreas Steinacker 
Stellv. Bürgermeister 

 


